
KiTa  Michaelsbuch  Stephansposching 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein/unser Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Hinweise: 

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Meine/ Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich/ wir von meinem/ unserem Kreditinstitut erhalten kann/ 

können. 

 

SEPA Direct Debit Mandate 
By signing this mandate form, you authorise Gemeinde Stephansposching to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account 

in accordance with the instructions from Gemeinde Stephansposching. 

Notes: 

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 

weeks starting from the date on which your account was debited. 

Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

Name des Kontoinhabers 

/ Name of the debtor(s) 
    

FAD  Name und Vorname / name and first name 

Anschrift des Kontoinhabers 

/ Your address 
    

Straße / street name  Hausnummer  / street nr 

     

Postleitzahl  / postal code  Ort  / city 

   

Land  / country 

Kreditinstitut 

/ Name of bank 
  

Name und Ort / name and city 

Konto 

/ Your account number 
  

BIC  (Bank Identifier Code) 

   

IBAN (International Bank Account Number) 

Unterschrift(en) 

/ Signature(s) 
    

Ort  / location  Datum  / date 

   

Unterschrift(en)  / signature(s) 

 

gilt nur für  Grundsteuer  Gewerbesteuer  Hundesteuer   Wasser-/Kanalgebühren     

            

Zahlungsempfänger / Creditor's name:  Gemeinde Stephansposching, Deggendorfer Str. 6 

 94569 Stephansposching 

Gläubiger-Identifikationsnummer/ Creditor Identifier:  DE52ZZZ00000178192 

WIRD SEPARAT MITGETEILT 

Mandatsreferenz / Mandate reference 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
 

Bitte zurücksenden an: 
please return to: 
 
 
Gemeinde Stephansposching 
Deggendorfer Str. 6 
94569 Stephansposching 
   



 

  



 

KiTa Stephansposching KiTa Michaelsbuch 

Friedhofstr. 3 Gamelbertstr. 7 

94569 Stephansposching 94569 Stephansposching 

Belehrung für  

Eltern und sonstige Sorgeberechtigte  

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele Menschen 

auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten.  

 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller Kin-

der und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten dienen. Über 

diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

 

1. Gesetzliche Besuchsverbote  

 

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder eine an-

dere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt ist oder 

ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden 

Seite aufgeführt.  

 

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter Erkrankung 

(oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich Spielkameraden, 

Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, 

dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beach-

tung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 

auf der folgenden Seite).  

 

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause blei-

ben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser Infekti-

onskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite).  

 

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei einer 

ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender 

Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden 

Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, 

die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.  

 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend geimpft, kann 

das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

 

2. Mitteilungspflicht  

 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie uns bitte 

unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen 

dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterver-

breitung ergreifen können. 

 

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten  

 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine Möglich-

keiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

 

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. 

Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach 

Aktivitäten im Freien.  

 

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für solche 

Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und somit durch 

allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Infor-

mationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfeninfo.de.  

 



 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin oder an Ihr 

Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei 

Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

 

 ansteckende Borkenflechte (Impetigo con-

tagiosa) 

 ansteckungsfähige Lungentuberkulose 

 bakterieller Ruhr (Shigellose) 

 Cholera 

 Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird 

 Diphtherie 

 durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A o-

der E) 

 Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

 infektiöser, das heißt von Viren oder Bakte-

rien verursachter, Durchfall und /oder Erbre-

chen (gilt nur für Kindern unter 6 Jahren) 

 Keuchhusten (Pertussis) 

 Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

 Kopflausbefall (wenn die korrekte Behand-

lung noch nicht begonnen wurde) 

 Krätze (Skabies) 

 Masern 

 Meningokokken-Infektionen 

 Mumps 

 Pest 

 Scharlach oder andere Infektionen mit dem 

Bakterium Streptococcus pyogenes 

 Typhus oder Paratyphus 

 Windpocken (Varizellen) 

 virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 

Ebola) 

 

 

 

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und Mittei-

lungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

 

 Cholera-Bakterien 

 Diphtherie-Bakterien 

 EHEC-Bakterien 

 Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 

 Shigellenruhr-Bakterien 

 

 

 

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an 

folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

 

 ansteckungsfähige Lungentuberkulose 

 bakterielle Ruhr (Shigellose) 

 Cholera 

 Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird 

 Diphtherie 

 durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelb-

sucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

 Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

 Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

 Masern 

 Meningokokken-Infektionen 

 Mumps 

 Pest 

 Typhus oder Paratyphus 

 virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 

Ebola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Belehrungsbogen wurde übernommen vom: 

Robert Koch Institut, Nordufer 20, 13353 Berlin (Hrsg); www.rki.de; Stand: 22.01.2014 
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Informationsblatt für  

Eltern zur Mitwirkung bei der Einhaltung der Lebensmittelhygiene- 

Verordnung (LMHV) in der Kindertageseinrichtung 

 

Vorsichtsmaßnahmen bei mitgebrachten Speisen und Lebensmitteln 

 

Bringen Sie keine Speisen mit, die unter Verwendung von rohen Eiern hergestellt wurden. 

Rohe Eier sind oft mit Salmonellen infiziert. Sind Eier nicht durchhitzt oder durchgebacken, können sich die 

schädlichen Keime ungehindert vermehren und es besteht die Gefahr einer gesundheitlichen Beeinträchti-

gung. Auf Speisen mit rohen Eiern sollten Sie deshalb unbedingt verzichten. Dazu gehören: 

 Alle Speisen, auch Salate, die mit selbst hergestellter Mayonnaise aus rohen Eiern verfeinert wurden 

 Süßspeisen mit Eigelb oder Eischnee (z. B. Tiramisu) 

 Kartoffelsalat mit rohem Ei 

 Kuchen und Torten, wenn die Füllung oder Creme mit rohem Ei hergestellt wurde 

 selbst hergestelltes Speiseeis; wenn rohe Eier verwendet wurden. 

 

Verzichten Sie auf frisches Mett, Tatar und ähnliche Fleischzubereitungen. 

Rohes Fleisch kann ebenfalls mit Salmonellen oder einem ebenso gefährlichen Keim, Campylobacter, belas-

tet sein. In diesen Speisen vermehren sich die Mikro-Organismen außergewöhnlich rasant. Frisches Mett, 

Tatar und ähnliche Fleischzubereitungen sind daher besonders gefährlich. Wir bitten Sie deshalb, auf Spei-

sen mit frischem Mett und Tatar zu verzichten. 

 

Verzichten Sie auf Rohmilch und Vorzugsmilch. 

Rohmilch und Vorzugsmilch können Erreger enthalten, die bei Kleinkindern und anderen immungeschwäch-

ten Personen zu einer Infektion mit unter Umständen tödlichen Folgen führen können. Damit die Milch ge-

sundheitlich unbedenklich ist, muss sie einem speziellen Erhitzungsverfahren (Pasteurisierung oder Ultra-

hocherhitzung) unterzogen werden. Bringen Sie deshalb bitte keine Rohmilch oder Vorzugsmilch mit. 

 

Bringen Sie nur Produkte mit, die ein ausreichendes Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen. 

Vielleicht sind die mitgebrachten Speisen für einen späteren Verzehr bestimmt und lagern sie noch einige 

Zeit. Daher sollten Sie darauf achten, dass ein ausreichendes Mindesthaltbarkeits-Datum auf der Ware an-

gegeben ist.  

 

Speisen, die grundsätzlich im Kühlschrank lagern, müssen auch gekühlt transportiert werden. 

Eine konsequente Kühlung hindert Kleinstlebewesen an ihrer Vermehrung. Wenn Sie die Lebensmittel direkt 

vom Kühlschrank in eine Kühltasche mit ausreichenden Kühlakkus packen, bleibt zumindest für ein bis zwei 

Stunden die Kühltemperatur erhalten. 

Folgende Lebensmittel sollten Sie nur gut gekühlt transportieren: 

 Joghurt, Quark, Pudding und andere Milchspeisen 

 Nachspeisen 

 Kuchen mit einer Füllung, die nicht mitgebacken wurde, z.B. Obst-, Creme-Torten 

 Wurst und Käse 

 Feinkostsalate 

 alle gegarten Speisen, egal ob Fleisch, Gemüse, Nudeln oder Reis 

 

Besondere Vorsicht bei Speiseeis 

Gerade Speiseeis ist ein sehr beliebtes, aber auch risikoreiches Lebensmittel. Ist es angetaut, können sich 

schädliche Keime darin besonders gut vermehren. Achten Sie deshalb beim Transport darauf, dass Speiseeis 

nicht antaut. Ist dies nicht möglich, verzichten Sie bitte darauf, es in die Kindertageseinrichtung mitzubringen. 

 

Bereiten Sie die Speisen erst an dem Tag zu, an dem Sie diese mitbringen. 

Werden Lebensmittel zu lange im Voraus zubereitet, haben die schädlichen Keime genügend Zeit sich zu 

vermehren. Daher sollten Sie Ihre mitgebrachten Speisen erst kurz vor der Abreise zur Einrichtung zubereiten. 

 

 
Diese Vorsichtsmaßnahmen haben wir folgendem Band entnommen: 

Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (Hrsg.): „Wenn in sozialen Einrichtungen gekocht wird. Leitli-

nien für eine Gute Lebensmittelhygienepraxis in sozialen Einrichtungen, Freiburg, Lambertus-Verlag 2009 
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Einwilligung der Erziehungsberechtigten (nachfolgend als „Eltern“ bezeichnet) in 

den Fachdialog zwischen Kindertageseinrichtung und Schule über das Kind 
 

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwortung der Eltern. Eltern-

haus, Kindertageseinrichtung und Grundschule sind Partner in gemeinsamer Verantwortung für das einzu-

schulende Kind. Die Einwilligung der Eltern ermöglicht eine partnerschaftliche Kooperation und den Aus-

tausch aller Beteiligten über das Kind. Mit vereinten Kräften gelingt es umso besser, das Kind bei der Bewäl-

tigung seiner mit der Einschulung anstehenden Aufgaben optimal zu begleiten. 

 

(1) Teilnahme des Kindes am „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“ (streichen, falls unzutreffend) 

Für die Kursplanung ist es notwendig, alle daran teilnehmenden Kinder in einer Liste, die auch die Grund-

schule erhält, mit folgenden Daten zu erfassen: Name, Vorname, Geburtsdatum und welche Sprache/n in 

der Familie gesprochen wird/werden. Im Rahmen der arbeitsteiligen Kursdurchführung tauschen sich die 

jeweils zuständige pädagogische Fachkraft der Kindertageseinrichtung und die Lehrkraft der Grundschule 

über ihre Beobachtungen der sprachlichen Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes regelmäßig aus und 

stimmen für eine optimale Förderung des Kindes das weitere pädagogische Vorgehen aufeinander ab. Die 

Eltern werden über den sprachlichen Entwicklungsverlauf ihres Kindes fortlaufend informiert. 

 

(2) Übergang des Kindes in die Grundschule 

Für jedes Kind ist dieser Übergang ein einschneidendes Lebensereignis, aber auch für Eltern. Es kommen 

auf das Kind viele neue Anforderungen zu, die es in relativ kurzer Zeit zu bewältigen hat. Fach- und Lehrkräfte 

haben die gemeinsame Aufgabe, diese sensible Phase zu begleiten, das Kind und die Eltern über den Über-

gang gut zu informieren und sie bei dessen Bewältigung zu unterstützen. Wichtig ist, dass alle den Bewälti-

gungsprozess gemeinsam gestalten, damit dieser Übergang gelingt. Gespräche hierzu führen Fach-und Lehr-

kräfte möglichst im Beisein der Eltern, um auch ihre Kenntnisse und Erfahrungen über ihr Kind mit einzube-

ziehen. 

Im Einschulungsverfahren kann für die Grundschule (z.B. Kooperationsansprechpartner/in, Schulleitung) der 

Austausch mit der Kindertageseinrichtung wichtig sein, insbesondere um sich zu beraten, ob das Kind einer 

gezielten Unterstützung vor bzw. nach seiner Einschulung bedarf (z.B. Hochbegabten-, Sprachförderung, Be-

such einer Sprachlernklasse), oder ob für das Kind die Zurückstellung vom Schulbesuch oder der Besuch 

einer Förderschule die bessere Entscheidung ist.  

Im 1. Schuljahr kann es für die Erstklassenleitung wichtig sein, ihre Eindrücke über das Kind und sein Bewäl-

tigungsverhalten in der Übergangsphase sowie ihre Überlegungen zur optimalen Begleitung des Kindes mit 

der Fachkraft der Kindertageseinrichtung zu bereden. Der Erfahrungshintergrund, den die Fachkräfte auf-

grund ihrer mehrjährigen intensiven Begleitung des Kindes haben, kann der Schule helfen, das Kind besser 

zu verstehen, mehr über seine Stärken zu erfahren und es bei seinen Lernprozessen besser zu begleiten. 

 

Wenn solche Gespräche, aber auch die Übermittlung schriftlicher Unterlagen über das Kind 

anstehen, werden die Eltern stets vorab kontaktiert, um mit ihnen die konkreten Inhalte (z.B. 

Kompetenzen und Stärken, Entwicklungsstand und -verlauf des Kindes, bisherige Fördermaßnahmen 

und weiterer Förderbedarf, Art und Weise der Übergangsbewältigung) und ihre Gesprächsteilnahme 

abzusprechen. 

Am Ende des 1. Schuljahres ist die Übergangsbegleitung des Kindes beendet. Die Grundschule ist 

verpflichtet, jene Dokumente in der Schulakte, die sie über das Kind im Rahmen der Kooperation mit der 

Kindertageseinrichtung erstellt hat, zu vernichten. 

 

Die Einwilligung der Eltern in diesen Fachdialog ist freiwillig. Wenn Sie diesem Verfahren nicht 

zustimmen, werden Ihrem Kind dadurch keine Nachteile entstehen. Die Einwilligung kann jederzeit 

widerrufen werden. 

Kind:  

Kindertageseinrichtung:  KiTa   Michaelsbuch   Stephansposching  

Schule: Grundschule Stephansposching, Schulstr. 3, 94569 Stephansposching 

Hiermit willige ich ein, dass sich Kindertageseinrichtung und Schule innerhalb des beschriebenen Rahmens 

über mein Kind austauschen, soweit dies zur entsprechenden Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

Die Schule erhält eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten  
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Einwilligung in die Zusammenarbeit  

mit Fachdiensten zum Zweck der Früherkennung und Prävention 

 

 

Vor- und Familienname des Kindes:  

 

Auffälligkeit des Kindes: 

 

 

Zeitraum bzw. -punkt der Wahrnehmung  

bzw. Kenntnisnahme durch Kindertageseinrichtung: 

 

 

Je früher Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindern erkannt und behandelt werden, umso 

wahrscheinlicher ist ihre Behebung. Wird nichts unternommen, besteht bei rund 60 % der auffälligen Kinder 

die Gefahr, dass Auffälligkeiten sich mit zunehmendem Alter verfestigen und ausweiten. Früherkennung und 

Prävention kindlicher Auffälligkeiten gelingen nur, wenn Eltern, Kindertageseinrichtungen, Schulen, Ärzte und 

psychosoziale Fachdienste ihre gemeinsame Verantwortung für Kinder wahrnehmen und dabei partner-

schaftlich zusammenwirken. Auffälligkeiten diagnostisch abzuklären und falls notwendig sie heilpädago-

gisch, therapeutisch oder medizinisch zu behandeln, ist Ärzten und psychosozialen Fachdiensten vorbehal-

ten. Einige Maßnahmen müssen vom Jugend- oder Sozialamt bewilligt oder von einem Arzt verordnet werden.  

 

Die Aufgaben von Kindertageseinrichtungen in diesem Handlungsfeld variieren je nachdem, wer als erster 

bei einem Kind Auffälligkeiten feststellt. Die Kindertageseinrichtung vermittelt Eltern Fachdienste, wenn sie 

Auffälligkeiten bei einem Kind entdeckt. Auf deren Wunsch übernimmt sie die Terminkoordinierung und be-

gleitet Eltern zum Erstgespräch mit einem Fachdienst, sofern dieser in den Räumen der Kindertageseinrich-

tung stattfindet. Die Kindertageseinrichtung arbeitet mit der Frühförder- und Erziehungsberatungsstelle zu-

sammen, die auf Abruf / jeden Monat Maßnahmen der Früherkennung und Prävention bei einzelnen auffäl-

ligen Kindern in der Kindertageseinrichtung durchführen.  

 

Die Entscheidung, ob ein Kind einem Fachdienst vorgestellt wird, obliegt den Eltern. Bei Anzeichen, die auf 

eine Behinderung des Kindes schließen lassen, sind Eltern gesetzlich verpflichtet, das Kind einem Arzt oder 

einer Beratungsstelle vorzustellen (§ 33 SGB IX): 

 

 Die Kindertageseinrichtung ist erst dann befugt, Fachdienste einzubinden und mit diesen zusammen-

zuarbeiten, wenn das konkrete Vorgehen mit den Eltern abgestimmt worden ist (§ 65 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

VIII). Die gemeinsame Verantwortung für ein auffälliges Kind macht es notwendig, dass sich die Kinder-

tageseinrichtung und der konsultierte Fachdienst über das Verhalten und die Entwicklung des Kindes 

austauschen und sich über die Art und Weise von dessen Förderung abstimmen. Für den Fall der Ein-

willigung wird die Kindertageseinrichtung die Eltern über die wesentlichen Gesprächsinhalte informie-

ren. Die Einwilligung findet ihre Grenze, wo eingeleitete Behandlungen nicht greifen, weil das Kind keine 

sichtbaren Fortschritte macht, und deshalb über andere Vorgehensweisen nachgedacht werden muss. 

 

 Falls keine Einwilligungen erteilt werden, hat die Kindertageseinrichtung diese Entscheidung grundsätz-

lich zu respektieren. Leidet das Kind unter schwerwiegenderen Verhaltens- oder Entwicklungsauffällig-

keiten, die dringend einer Behandlung bedürfen, kann die Kindertageseinrichtung nach Abwägung aller 

Umstände des Einzelfalls verpflichtet sein, den Sachverhalt dem Jugendamt zu melden. Dasselbe gilt, 

wenn ein Verdacht auf eine Behinderung des Kindes besteht und die Eltern das Kind trotz wiederholten 

Hinweises der Kindertageseinrichtung nicht einem Arzt oder einer Beratungsstelle vorstellen (§§ 33, 34 

Abs. 2 SGB IX, § 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII, § 203 Abs. 1, § 34 StGB). Das für das Kind zuständige 

Fachpersonal der Kindertageseinrichtung macht sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar (§ 323 

c StGB), wenn es in den genannten Fällen untätig bleibt. 

 

  



 

 

Zusammenarbeit im Rahmen der Durchführung von Maßnahmen der Früherkennung 

 

Hiermit willige ich ein, dass 

 die Kindertageseinrichtung mit der Grundschule ………………………………………….., die mein Kind besucht, 

sich über Auffälligkeiten meines Kindes, die in der Kindertageseinrichtung und/oder in der Schule wahr-

genommen worden sind, und über mögliche Hilfen austauschen darf, 

 die Kindertageseinrichtung mit dem Fachdienst1 ………………………………………….., der bei meinem Kind die 

beobachteten Auffälligkeiten und geeignete Hilfen abklären soll, für mich den Termin für das Erstgespräch 

koordiniert und dabei Name und Anschrift von mir und meinem Kind und den Beratungsanlass übermit-

telt, 

 die Kindertageseinrichtung mich zum Erstgespräch mit dem Fachdienst1 ………………………………………….. be-

gleitet, 

 die Kindertageseinrichtung mein Kind dem mobilen Fachdienst1 ………………………………………….. namentlich 

vorstellt, um dessen beobachtete Auffälligkeiten und deren Behandlungsbedarf abklären zu lassen, 

 in der Kindertageseinrichtung die mobile sonderpädagogische Hilfe der Förderschule 

………………………………………….. bei meinem Kind Maßnahmen der Früherkennung durchführt, 

 die Kindertageseinrichtung dem Fachdienst1 ………………………………………….. ihre Beobachtungsergebnisse 

über mein Kind übermittelt, 

 die Kindertageseinrichtung mit dem konsultierten Fachdienst1 einen von ihr aufgenommenen Videofilm 

ansieht, auf dem mein Kind und seine Auffälligkeiten zu sehen sind, 

 sich die Kindertageseinrichtung und der konsultierte Fachdienst1 während der Diagnoseerstellung bei Be-

darf über das Verhalten und den Entwicklungsstand meines Kindes und über geeignete Hilfen austau-

schen, 

 außer den Eltern auch die Kindertageseinrichtung vom konsultierten Fachdienst1 eine Ausfertigung seiner 

Diagnose erhält. 

 

Zusammenarbeit mit Jugend- oder Sozialamt im Rahmen des Bewilligungsverfahrens 

 

Hiermit willige ich ein, dass 

 die Kindertageseinrichtung an dem Verfahren mitwirkt, in dem das Jugend- oder Sozialamt auf meinen 

Antrag hin einen Hilfe- oder Gesamtplan aufstellt, und dabei ihre Beobachtungen über mein Kind und ihr 

fachliches Urteil über den Hilfebedarf und geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen einbringt, 

 außer den Eltern auch die Kindertageseinrichtung vom Jugend- oder Sozialamt eine Ausfertigung des Hilfe- 

bzw. Gesamtplans und des Bewilligungsbescheides erhält. 

 

Zusammenarbeit mit Fachdienst1 während der Durchführung ambulanter Behandlungsmaßnahmen 

für das Kind 

 

Hiermit willige ich ein, dass 

 sich die Kindertageseinrichtung und der Fachdienst1 ………………………………………….., der mein Kind medizi-

nisch, therapeutisch oder heilpädagogisch ambulant behandelt, über die konkrete Förderung meines Kin-

des gegenseitig abstimmen und sich über Verlauf und Wirkungen der Fördermaßnahmen austauschen. 

 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 
 

 

1Fachdienst kann auch Arzt oder freiberuflich tätige Person sein 
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Einwilligungserklärung in das Erstellen und Verbreiten  

von Foto-, Film- und Tonaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

Vor- und Familienname des Kindes:  

 

 

Das Verbreiten und öffentliche Ausstellen von Aufnahmen, auf denen Personen allein oder in der Gruppe 

abgebildet sind, ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der jeweils abgebildeten Personen zulässig (Recht am 

eigenen Bild - § 22 Kunst-Urheber-Gesetz). 

 

Eltern ist das Fotografieren und Filmen in Kindertageseinrichtungen nur auf Veranstaltungen (Feste, Aus-

flüge) und nur mit der Einschränkung gestattet, dass die Aufnahmen über den Personenkreis der Einrichtung 

hinaus nicht öffentlich verbreitet und ausgestellt werden. 

 

Kindertageseinrichtungen verbreiten Informationen über ihr Leistungsangebot und ihre pädagogische Arbeit 

mit den Kindern in vielfältiger Weise, um diese öffentlich bekannt und sichtbar zu machen und um neue 

Familien zu gewinnen. Foto- und Filmaufnahmen über die Einrichtung, auf denen Kinder, Fachkräfte und 

Eltern in verschiedenen Aktivitäten abgebildet sind, spielen hierbei eine zentrale Rolle. 

 

Die Eltern willigen in das Verbreiten von Aufnahmen, auf denen auch ihr Kind bzw. sie selbst zu sehen sind, 

für folgende Zwecke - auch nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses - ein unter dem Vorbehalt, dass 

keine schutzwürdige Interessen des Kindes und der Familie beeinträchtigt werden: 

 

 Verwenden von Fotoaufnahmen, die die Einrichtung erstellt, für Druckerzeugnisse der Kindertageseinrich-

tung (z.B. Einrichtungskonzeption, Elternbriefe, Jahresberichte, Chroniken) 

 Vorführen von Foto- und Filmaufnahmen, die die Einrichtung oder eine andere Person im Auftrag erstellt, 

auf Elternabenden, in kommunalpolitischen Gremien und anderen Kreisen einer interessierten Öffent-

lichkeit 

 Veröffentlichen von Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder ein Pressevertreter erstellt, in lokalen Pres-

seberichten über die Kindertageseinrichtung. 

 

In allen anderen Fällen wird bei Bedarf eine gesonderte schriftliche Einwilligung der Eltern eingeholt. Insbe-

sondere wird bei Fotoaufnahmen, die die Kindertageseinrichtung für die Internetpräsentation der Einrichtung 

verwenden möchte, den Eltern die Möglichkeit gegeben, die Bilder vor Abgabe der Einwilligungserklärung zu 

sehen. 

 

 Eltern oder die Kindertageseinrichtung können ihre Fotos in der Kindertageseinrichtung auslegen bzw. 

ausstellen (z.B. für Nachbestellungen) oder auch Fotos und Videofilme auf digitalem Weg über Datenträ-

ger oder eine passwortgeschützte Internetseite an andere Eltern betreuter Kinder weitergeben, sofern 

keine schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt. 

 

 Wir sind mit der Nutzung der KiTaInfo-App einverstanden  

 

 

Den Eltern ist bekannt, dass die Verweigerung der oben stehenden Einwilligung keinerlei Auswirkung auf den 

Bildungs- und Betreuungsvertrag hat. 

 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 

 

 

 
Diese Erklärung wurde entnommen und leicht überarbeitet aus: 

Reichert-Garschhammer, Eva: Qualitätsmanagement im Praxisfeld Kindertageseinrichtung (Bayern), Stand: September 2001, überarbeitet 2011 

Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen sowie Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) (Hrsg)  
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Medikamentenverabreichung 

 

Das pädagogische Personal der Einrichtung trägt die Verantwortung für eine große Gruppe von Kindern. Da-

her kann keine Garantie gegeben werden, dass die Einnahme des Medikaments stets zeitgerecht erfolgt! 

 

Für etwaige Nebenwirkungen und Komplikationen übernehmen der Träger und das pädagogische Personal 

keine Verantwortung! 

 

Angaben zum Kind 

 

 

Vor- und Familienname geb. am 

 

Folgende Medikamente müssen zu den genannten Tageszeiten eingenommen werden: 

 

1. 

Name des Medikaments 

2. 

Name des Medikaments 

3. 

Name des Medikaments 

Morgens 

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit 

Dosierung Dosierung Dosierung 

Mittags 

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit 

Dosierung Dosierung Dosierung 

 

Bemerkung / Dauer der Einnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Arztes/ der Ärztin 

 

 

 

 

Hiermit ermächtigen wir /ermächtige ich das pädagogische Personal in der Einrichtung unserem / meinem 

Kind die oben genannten Medikamente zu den angegebenen Zeiten zu Verabreichen. 

 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 
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Vorgehensweise im Fall  

eines Zeckenbisses während des KiTa-Besuchs 

 

Sehr geehrte Eltern, 

1. Zecken können zahlreiche Krankheiten übertragen, insbesondere Borreliose und die Frühsommermenin-

gitis (FSME). Die Übertragung der FSME-Viren beginnt kurze Zeit nach dem Biss, da sich das Virus in den 

Speicheldrüsen der Zecken befindet. Bei der Übertragung von Borrelien (Bakterien) erhöht sich das Risiko 

einer Infektion je länger der Saugvorgang andauert. 

 

2. Zecken sollten daher aus medizinischen Gründen möglichst bald nach ihrer Entdeckung entfernt werden. 

Das empfehlen u.a. das Robert Koch-Institut, das Kompetenzzentrum für Borreliose, der Berufsverband der 

Kinder- und Jugendärzte, der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband und die Bayerische Landes-

unfallkasse (GUV-X 99932). 

 

3. Das Kita-Personal wird deshalb mittels Zeckenzange oder Zeckenkarte die Zecke ziehen. Es wird die Biss-

stelle durch Einkreisen markieren und die Erziehungsberechtigten benachrichtigen, damit sie das Kind be-

obachten und besonders bei Hautreaktionen einen Arzt aufsuchen können. Wenn Erziehungsberechtigte mit 

dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sind, wird die Kita sie anrufen, damit sie selbst die Zecke entfer-

nen und/oder mit dem Kind zum Arzt gehen. Die Zeckenentfernung wird ins Verbandbuch eingetragen. 

 

 

Erklärung der/des Erziehungsberechtigten für das Kind: 
 

 

Vor- und Familienname des Kindes:  

 

 

 Ich bin/wir sind einverstanden und willigen ausdrücklich ein, dass die Kita Zecken bei unserem Kind in der 

oben in Ziffer 3 beschriebenen Vorgehensweise entfernt. 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 

 

 

 Ich bin/wir sind nicht einverstanden, dass bei meinem/unserem Kind Zecken entfernt werden, möchten 

aber, dass wir vom Zeckenbiss baldmöglichst informiert werden. Alles Weitere veranlasse/n ich/wir 

selbst. 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 

 

 

 Sofern ich nicht erreichbar bin/wir nicht erreichbar sind, bin ich/sind wir einverstanden und willige/n aus-

drücklich ein, dass die Kita im Interesse der Gesundheit des Kindes in der in Ziffer 3 beschriebenen 

Vorgehensweise Zecken entfernt. 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 

 

 

 Selbst wenn ich nicht erreichbar bin/wir nicht erreichbar sind, bin ich/sind wir nicht einverstanden, dass 

bei unserm Kind Zecken entfernt werden, hole/n aber nach Kenntnisnahme des Zeckenbisses das Kind 

ab und veranlassen alles Weitere selbst. 

 

 

Datum, Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 

 


